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den Bundesvorsitzenden der Freien  
Demokraten (FDP) und Vorsitzenden 

der Fraktion der Freien Demokraten 
im Deutschen Bundestag 

CHRISTIAN LINDNER

Was kann die Politik tun, um 
Menschen Eigentumsbildung zu 

ermöglichen und den Eigentums- 
erhalt nicht zu gefährden?

Deutschland hat die zweithöchste 
Abgabenlast in Europa. Wenn wir 
wollen, dass sich Menschen Rückla-
gen bilden und Ersparnisse aufbau-
en können, müssen wir ihnen mehr 
von ihrem Lohn und ihren Erträgen 
lassen. Zudem sollten wir den Ver-
mögensaufbau attraktiver gestalten, 
etwa durch die Wiedereinführung 
der Spekulationsfrist für Wertpapie-
re und eine Erhöhung des Sparerfrei-
betrags. Selbstverständlich müssen 
wir genauso beim Kauf und Bau von 
Wohneigentum ansetzen: Wir wol-
len einen Freibetrag bei der Grun-
derwerbsteuer von 500.000 Euro 
beim Kauf des ersten Eigenheims 
einführen. Außerdem müssen wir 
die Bauordnungen entrümpeln, um 
Baukosten nicht durch unnötige Re-
gularien in die Höhe zu treiben. Und 
natürlich bleibt die Bereitschaft zum 
Kauf von Wohneigentum und zum 
Aufbau von Ersparnissen auch eine 
Frage der politischen Kultur. Diskus-
sionen über Enteignungen und die 
Legitimierung von teils gewaltsamen 
Hausbesetzungen sind fatal. 

In Berlin wirbt eine neu  
gegründete Stiftung intensiv  

für eine Rechtsform  
„Verantwortungseigentum“.  

Wie stehen Sie zu dem Vorschlag? 

Eine vergleichbare Rechtsform gibt 
es bereits im Rahmen von Stiftungs-
modellen, die für Unternehmen al-
lerdings oft sehr kompliziert sind. 
Überlegungen, wie man solche Mo-
delle einfacher und bürokratieärmer 
gestalten kann, können ein guter und 
wichtiger Impuls sein. Manche Unter-
stützer des Vorhabens erwecken 
aber den Eindruck, herkömmliche 
Rechtsformen seien im Gegensatz 
zu diesen Modellen hingegen nicht 
gemeinwohlorientiert. Das ist falsch 
und untergräbt das Vertrauen und 
den Respekt in Unternehmertum. Ge-
winnabsicht und Gemeinwohl stehen 
nicht gegeneinander. Im Gegenteil 
leisten gerade herkömmliche Fami-
lienunternehmen und Mittelständler 
durch die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, die Zahlung hoher Steuern auf 
ihren Gewinn sowie durch gute und 
innovative Produkte einen wesentli-
chen Beitrag zum Gemeinwohl. Klar 
ist deshalb, dass eine Privilegierung 
neuer Modelle gegenüber bewähr-
ten Körperschaften ausgeschlossen 
werden muss. Es darf keine Morali-
sierung von Rechtsformen geben.

Die Deutschen haben eine im  
europäischen Vergleich niedrige  

Eigentumsquote, z. B. beim 
Wohneigentum. Fehlt es uns an 

einer Eigentumskultur? 

Es fehlt in weiten Teilen der Politik 
der Respekt vor individuellem Ei-
gentum. Von der Gehaltserhöhung 
greift der Staat die Hälfte ab und 
auf Ersparnisse gibt es keine Zin-
sen mehr. Linke Kräfte in Politik und 
Gesellschaft schüren bewusst Neid, 
diskreditieren Kleinaktionäre als 
Spekulanten und Wohneigentümer 
als Miethaie. In Berlin wird von Grü-
nen, SPD und Linken mit einem ver-
fassungswidrigen Mietendeckel hart 
in das Eigentumsrecht eingegriffen 
und ein Volksbegehren unterstützt, 
das private Vermieter kalt enteignen 
will. In Hamburg wollen die Grünen 
den Neubau von Einfamilienhäusern 
gleich ganz verbieten und die SPD 
schwadroniert von einer Vermö-
genssteuer für den Mittelstand. Wir 
wollen eine Trendumkehr: Eigen-
tumsbildung und wirtschaftlicher Er-
folg verdienen Respekt. Der Aufbau 
privater Vermögenswerte und der 
Traum von den eigenen vier Wän-
den müssen durch eigener Hände 
Arbeit wieder verwirklicht werden 
können. Das ist auch eine Frage des 
Aufstiegsversprechens einer Gesell-
schaft insgesamt. 

STICHWORT: EIGENTUM

Verantwortungseigentum

Es kommt selten vor, dass ein juristischer Fachbe-
griff in die allgemeinen Schlagzeilen gerät. Dem 
Begriff „Verantwortungseigentum“ ist das gelun-
gen. Seit im Oktober 2020 in Berlin der Vorschlag 
einer neuen Rechtsform der GmbH-in Verantwor-
tungseigentum (GmbH-VE) vorgestellt wurde, 
streiten Politiker, Wissenschaftler und Verbände 
darüber, was Verantwortungseigentum ist.

Was ist Verantwortungseigentum?

Schon lange diskutieren Juristen unter dem Begriff 
Verantwortungseigentum das in Art. 14 Grundge-
setz angelegte Spannungsverhältnis von Eigen-
nutz und Gemeinwohlrücksicht. Der ehemalige 
Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof 
formulierte paradigmatisch: „Kernidee des Eigen-
tums ist das Verantwortungseigentum. [...] Des-
wegen muss die Rechtsordnung vermehrt um das 
Verantwortungseigentum kämpfen. Das verfas-
sungsrechtliche Modell des Eigentums bleibt das 
Verantwortungseigentum.“ („Eigentum als Ord-
nungsidee – Wert und Preis des Eigentums“ in: Bi-
bliothek des Eigentums, Band 2, „Eigentum – Ord-
nungsidee, Zustand, Entwicklungen“, 2004, S. 19 
ff.). Streit um eine Bedeutung entsteht, wenn ein 
anerkannter Bedeutungsgehalt an Überzeugungs-
kraft verliert. Die Leerstelle öffnet den Raum für 
Auseinandersetzungen. Es scheint, dass heute zur 
Vorstellung einer funktionieren Verbindung von 
Eigentum und Verantwortung kein Konsens mehr 
besteht. In dem Zitat von Kirchhof heißt es weiter: 
„Sollte es einer Volkswirtschaft nicht gelingen, das 
persönlich verantwortete Unternehmereigentum, 
also den Mittelstand, im Mittelpunkt der Eigen-
tumsordnung zu belassen, ist letztendlich die Plau-
sibilität und Legitimität des Privateigentums ge-
fährdet.“ An anderer Stelle schrieb er 2020: „Wenn 
die anonymen Kapitalgesellschaften den Anker-
aktionär zu Gunsten des Streubesitzes verdrängen 
und das Fondseigentum den Eigentumseinsatz 
von der Eigentümerverantwortlichkeit strukturell 
trennt, muss das Recht diese Entwicklung wieder 
in die persönliche Verantwortung zurückführen. 
[…].“ („Privateigentum als Navigator in Krisenzei-
ten“, in: „land“ 2/2020, 2. 65 ff.).

Diesen Gedanken greifen die Initiatoren einer 
Rechtsform GmbH-VE auf. Sie beklagen unter  
Bezugnahme auf die transaktions- und konzernge-
prägten modernen Märkte, eine personengebun-
dene Verantwortung in Unternehmen nicht mehr 
erkennen zu können. Darum schlagen sie eine 
Rechtsform vor, die Unternehmen vor dem Zugriff 
von Investoren schützen soll, um langfristig die 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
eines Unternehmens zu schützen. In dem Mar-
kenbegriff des Verantwortungseigentums finden 
sie den Aufhänger, um exklusiv solche Unterneh-
men als in Verantwortungseigentum organisiert 
zu bezeichnen, die heute bereits durch bestimmte 
Rechtsformgestaltungen, etwa Stiftungslösun-
gen, auf Eigenständigkeit und Langfristigkeit hin 
ausgerichtet sind und fordern unter dem gleichen 
Begriff die Schaffung einer neuen Rechtsform  
GmbH-VE.

Zweifelhafte Lösung einer 
neuen Rechtsform GmbH-VE

Das Versprechen einer Wiederherstellung der 
alten Ordnung von Eigentum und Verantwor-
tung durch die neue Rechtsform einer GmbH-VE 
klingt verführerisch. Aber es bestehen Bedenken. 
Die Initiatoren streben eine Gestaltung an, die 
durch zwei Elemente die Selbstständigkeit und 
Langfristigkeit eines Unternehmens schützen  
soll:

 > Die GmbH-VE gründet in einem vollständigen 
Asset-Lock. Gesellschaftsanteile lassen sich nur 
zum eingebrachten Nominalwert veräußern. 
Den Gesellschaftern sind persönliche Entnah-
men aus dem Gesellschaftsvermögen nicht 
möglich. Gewinne müssen vollständig in das 
Unternehmen reinvestiert werden. 

 > Die GmbH-VE erlaubt eine Abtretung von Ge-
sellschaftsanteilen nur mit Zustimmung der 
übrigen Gesellschafter an „Werteverwand-
te“, um den Eintritt von Investoren oder die 
Übernahme durch Wettbewerber zu verhin- 
dern. 




